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Ingenieurgemäßer Brandschutz 
in einem Goethe-Theater

Gerd Geburtig

Abb. 1: Blick ins Goethe-Theater Bad Lauchstädt

Ausgangspunkt

Das Aufstellen eines Brand schutz
konzepts bei einer Gebäudesanierung 
oder der Be handlung von Baudenkmalen 
beinhaltet u. a. die Aufgabe, viel fältige 
vom geltenden Bauordnungsrecht ab
weichende Tatbestände zu identi
fizieren, zu dokumentieren und aus
reichend zu begründen. Das kann  
Atrien, ausgedehnte Gebäudeanlagen, 
im Bestand nicht ausreichend klassi
fizierte Bauteile, die Beurteilung er
forderlicher Räumungsdauern oder auch 
hölzerne Einrichtungen gleichermaßen 
betreffen. Die Grundlagen dafür sind in 
den Paragrafen 67 und 51 der Muster
bauordnung (MBO) zu finden [1], mit 
denen der Gesetzgeber grundsätzlich 

die Möglichkeit einräumt, von allen 
materiellen Anforderungen des Bau
ordnungsrechts abzuweichen [2].

Die Lösung, die man dann an
bietet, muss aus juristischer Sicht je
doch »genauso gut« sein wie die vom 
Gesetzgeber angebotene Standardvor
gabe in der Landesbauordnung bzw. 
in einer Sonderbauverordnung (vgl. 
§ 3 MBO). Darin kann eine besondere 
Schwierigkeit liegen, weil den »klas
sischen« brandschutztechnischen An
forderungen des Bauordnungsrechts 
nur wenige wissenschaftliche Erkennt
nisse zugrunde liegen und es sich dabei 
eher um eine Sammlung im Laufe meh
rerer Jahrhunderte umfangreich zu
sammengetragener empirischer Er
kenntnisse handelt [3].

Gleichzeitig wird innerhalb eines 
Prüfungsvorgangs zunehmend die Frage 
gestellt, ob ein argumentativer Nach
weis in einem Brandschutzkonzept 
genügt oder ob weitere, detailliertere 
Nachweise erforderlich sind. Die Ant
wort ist in leider nicht wenigen Fällen 
die Anordnung überflüssiger Brand
schutzmaßnahmen, die insbesondere 
bei einem Baudenkmal beeinträchtigend 
sind, was jedoch für den Brandschutz
planenden die gleiche juristische Folge 
haben kann wie eine nicht ausreichende 
Forderung des Brandschutzes [4].

Hinzu kommt, dass die sich immer 
differenzierter gestaltenden Regelun
gen für Bauprodukte und Bausätze da
zu führen, dass wegen der gemäß den 
An oder Verwendbarkeitsnachweisen 

»Ein neues Theater ist am Ende doch immer nur ein neuer Scheiterhaufen  
den irgendein Ungefähr über kurz oder lang wieder in Brand setzt.«  
(Johann Wolfgang von Goethe, 1825)
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einzuhaltenden Einbausituationen zu
nehmend zu begründen ist, warum 
im Einzelfall auch eine abweichende 
Einbausituation – vor allem bei be
stehenden Gebäuden – im Zusammen
hang mit einer Abweichung oder Er
leichterung dennoch akzeptabel sein 
kann.

Bei der Beantwortung derartiger 
Fragen kann und soll die Anwendung 
ingenieurgemäßer Nachweise helfen, 
eine richtige und angemessene Brand
schutzmaßnahme, vor allem für Bau
denkmale, zu finden.

Dieser Beitrag klärt, ob das be
deutet, dass zukünftig immer häufi
ger »gerechnet« wer den soll und ar
gumentative Nach weisführungen für 
Abweichungen nicht mehr ausreichen, 
und wel che ingenieurgemäßen Alter
nativen mittlerweile zur Verfügung 
stehen. Zudem zeigt er am Beispiel 
der denkmalpflegerischen Behandlung 
des GoetheTheaters im sachsenan
haltinischen Bad Lauchstädt die viel
fältigen Anwendungsmöglichkeiten 
auf, die sich aus der Anwendung der 
DIN 180091 [5] ergeben.

Einsatzmöglichkeiten 
ingenieurgemäßer Nachweise
Bereits seit längerer Zeit besteht die 
Möglichkeit, die Eignung kompensie
render Maßnahmen mithilfe von Me
thoden des Brandschutzingenieur
wesens nachzuweisen. So können mit
tels wissenschaftlich anerkannter Ver
fahren Nachweise erbracht werden, 
dass die vorhandenen Rettungswege 
(raucharm oder mit zugelassenen Be
lastungen) für vorgegebene bzw. er
forderliche Zeiträume ausreichend zu 
benutzen oder wirksame Löscharbeiten 
möglich sind bzw. die Standsicherheit 
ausgewählter Bauteile gewährleistet 
ist.

Die in den erforderlichen Zeit
räumen einzuhaltenden Sicherheits
kriterien, die entweder der Begründung 
einer Abweichung oder dem Nachweis 
einer ausgleichenden Brandschutz
maßnahme dienen können, sind auf
grund anerkannter Kriterien des Brand
schutzes bzw. anhand bestehender 
Vorschriften objekt und schutzziel
bezogen festzulegen. Sie können u. a. 
die Einhaltung einer im Brandschutz
konzept vorgegebenen raucharmen 
Schicht, die Tragfähigkeit unter den 
ermittelten Temperaturbelastungen 
für einzelne Bauteile bzw. die gesam
te Tragkonstruktion oder die erforder
lichen Evakuierungszeiten betreffen.

Als Methoden des Brandschutz
ingenieurwesens kommen derzeit ins
besondere folgende infrage:

 � Brandsimulationen (Handformeln, 
Wärmebilanzberechnungen, phy
sikalische Modelle) als sogenannte 
design fires (anstelle von norm
gerechten Prüfungen),

 � Brand und Rauchversuche (reale 
Versuche zur Überprüfung des Zu
sammenwirkens aller Komponen
ten),

 � Beurteilung des Brandverhaltens von 
Bauteilen und Tragwerken (z. B. zur 
Behandlung nicht klassifizierter Bau
teile),

 � Personenstromanalysen (z. B. Be
rechnung der Evakuierungsdauern 
bei größeren Personenzahlen oder 
reduzierter Ausgangsbreiten im Be
stand).

Diese Methoden werden jeweils zum 
Nachweis der ausreichenden Brand
sicherheit von bestehenden Bauteilen 
bzw. des ganzheitlich aufgestellten 
Brandschutzkonzeptes genutzt.

In Abb. 2 ist ein Auszug aus einem 
ingenieurgemäßen Nachweis für eine 
unter Denkmalschutz stehende Ver
sammlungsstätte zu sehen. Mit die

sem Nachweis wurde u. a. der Einfluss 
der Rauchgastemperaturen auf die be
stehenden Konstruktionen und die Ver
teilung der Rauchgasschicht auf die 
Rettungswege während der Räumung 
überprüft.

Ausgehend von der Identifizierung 
der jeweiligen Schutzinteressen (bau
ordnungsrechtliche und individuelle) 
und den möglichen Brandgefahren sol
len bereits während der konzeptionel
len Brandschutzplanung anhand der zu 
bewertenden funktionalen Subsysteme 
die Wechselwirkungen zwischen den 
brandschutztechnischen Komponen
ten ermittelt werden. Dabei ist die 
Auswahl relevanter Szenarien vorzu
nehmen und die Bestimmung für den 
jeweiligen Einzelfall zu betreiben und 
geeignete Ingenieurmethoden für den 
Nachweis des Brandschutzkonzeptes 
sind festzulegen. So ergibt sich ein 
ganzheitliches brandschutztechnisches 
Sicherheitskonzept, dessen Nachweis 
mithilfe der Anwendung von Methoden 
des Brandschutzingenieurwesens er
folgt. Die Ausrichtung des Brandschutz
ingenieurwesens ist damit folgerichtig 
nicht an die Grenzen der bisherigen An
forderungen des Bauordnungsrechts ge
bunden.

Die Normenreihe DIN 18009
Motivation

Der im September 2016 im Weißdruck 
veröffentlichte erste Teil der DIN 18009 
soll die gebäudekonkrete Nachweis
führung einer ausreichenden Brand
sicherheit von baulichen Anlagen 
unterstützen und zugleich die An
wendung von Methoden des Brand
schutzingenieurwesens einem breite
ren Anwendungskreis zur Verfügung 
stellen. Es wird das auf die Erfüllung 
von Schutzzielen ausgerichtete Planen, 
anstelle des Nachweises einzelner Bau

Abb. 2: Auszug aus einem ingenieurgemäßen Nachweis:  
Rauchgassimulation für ein Baudenkmal
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teile als Abgleich zur Bauordnung oder 
zu gültigen Sonderbauvorschriften, 
in eine geeignete Form gebracht und 
damit ausreichend strukturiert. Zu
gleich wird beschrieben, in welchem 
Umfang eine Dokumentation erforder
lich ist, damit die Entscheidungs
findung bei der Brandschutzplanung 
und die notwendige Prüfung einver
nehmlich erfolgen kann. 

Mit diesem ersten Teil werden vor 
allem spezifische und bewährte inter
nationale Regelwerke für die An
wendung von Brandschutzingenieur
methoden in die »deutsche Kleider
ordnung« (J. Wiese, [6]) integriert. Es 
erfolgt damit das Heranführen des 
Brandschutzingenieurwesens in der 
Bundesrepublik Deutschland an den 
international bereits erreichten Stand. 

Explizit gelten die nun vorliegenden 
nationalen Regelungen auch für be
stehende bauliche Anlagen bzw. Bau
denkmale. Das Ziel ist es dabei, sich 
vom Erfüllen fest vorgegebener Bauteil
anforderungen zu lösen und an deren 
Stelle ingenieurgemäße, schutzziel
orientierte Nachweise treten zu las
sen. Ein besonderes Problem besteht 
dabei darin, die jeweiligen Schutz
ziele individuell zu bestimmen und 
die Akzeptanzkriterien für den jewei
ligen Einzelfall festzulegen. Es soll 
dabei weniger darum gehen, wiede
rum starre Anforderungen zu defi
nieren, sondern stattdessen die richti
ge und angemessene Vorgehensweise 
zu beschreiben und zu regeln, mit der 
folgerichtig eine vertretbare Brand
sicherheit ermittelt und nachgewiesen 
werden kann.

Grundlegende Festlegungen in Teil 1 
und Vereinheitlichung von Fachtermini

Teil 1 der Normenreihe beinhaltet zu
nächst alle wesentlichen Grundlagen 
für die mögliche Anwendung von 

unterschiedlichen Ingenieurverfahren 
bei einer Brandschutzplanung, die wie 
folgt zusammengefasst werden kön
nen:

 � Begriffsbestimmungen,
 � Merkmale und Schritte einer inge
nieurgemäßen Arbeitsweise,

 � normative Einbindung von argumen
tativen ingenieurgemäßen Nach
weisführungen,

 � Durchführung von qualitativen Ent
wurfsanalysen,

 � Identifizierung und Bewertung von 
Gefahren durch Brandereignisse,

 � Vorgehen zur Identifikation und Kon
kretisierung von Schutzzielen über 
funktionale Anforderungen,

 � Erfassen von Leistungskriterien,
 � ingenieurgemäße Abschätzung von 
Brandrisiken,

 � Auswahl planungsrelevanter Szena
rien,

 � Auswahl geeigneter Modelle für die 
Nachweisführung,

 � Aufstellen eines globalen oder Teil
sicherheitskonzeptes,

 � Inhalte und Struktur notwendiger 
Dokumentationen,

 � Hinweise zur praktischen Um
setzung der jeweiligen Brandschutz
planung [nach 8].

Ein gegenwärtiges Problem bei der 
Arbeit mit dem Brandschutzingenieur
wesen besteht immer noch darin, dass 
man sich gelegentlich nicht richtig ver
steht, weil die jeweils verwendeten Be
griffe unterschiedlich verwendet wer
den. Hier leistet die Norm in der Tat 
Pionierarbeit: Sie ermöglicht eine in 
die sem Punkt notwendige Vereinheit
lichung. Dies umfasst u. a. die folgen
den wesentlichen Begriffe:

 � Brandschutzingenieurwesen,
 � Bemessung,
 � Bemessungsbrand und szenario,
 � Brandrisiko,
 � funktionale Anforderungen.

Argumentative und leistungsbezogene 
ingenieurtechnische Verfahren nach 
DIN 18009-1

Nach DIN 180091 ist die Anwendung 
folgender ingenieurtechnischer Ver
fahren möglich:

 � argumentative ingenieurgemäße 
Nachweisführung; ggf. auch unter 
Verwendung von Schätzverfahren, 
z. B. engineering judgement,

 � leistungsbezogene Nachweisführung.
Während bei der argumentativen 
ingenieurgemäßen Nachweisführung 
das Kriterium in einer unmittelbaren 
Akzeptanzfindung besteht, wird im 
Rahmen der leistungsbezogenen Nach
weisführung die Erfüllung sicherheits
technischer Leistungskriterien bestä
tigt. Eine solche Arbeitsweise ist 
üblicherweise ein iterativer Vorgang, 
wobei auch die Einbindung von Experi
menten in die Nachweisführung durch
aus möglich und üblich ist. Zu beachten 
ist außerdem, dass auch bei der erst
genannten Nachweisführung die Fest
legung geeigneter funktionaler An
forderungen und die Auswahl korrek
ter Szenarien erfolgen muss.

Bestimmen von Akzeptanzkriterien 
durch Ableitung aus den 
Schutzinteressen und -zielen
Eine besondere Bedeutung bei der An
wendung von Brandschutzingenieur
methoden hat zum einen das Bestimmen 
der jeweiligen Akzeptanzkriterien, 
»gegen die zu rechnen ist«, und zum 
anderen die korrekte Argumentations
führung bei der Auswertung der Ergeb
nisse.

Aus den unterschiedlichen Schutz
interessen ergeben sich verschiedene 
Schutzziele – neben öffentlichrechtli
chen auch zivilrechtliche –, die u. a. die 
Folgenden sein können: 
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 � Vorbeugung einer Brandentstehung 
oder Brandausbreitung,

 � Ermöglichung der Rettung von Men
schen und Tieren,

 � Ermöglichung wirksamer Löschmaß
nahmen,

 � ausreichende Standsicherheit bei 
einem Brandfall,

 � Erhaltung von Kulturdenkmalen,
 � Begrenzung eines Sachschadens 
(nach [5]).

Aus diesen Schutzzielen abgeleitet sind 
die funktionalen Anforderungen zu be
stimmen (nach [5]), beispielsweise an 
die Nutzbarkeit der Rettungswege

 � für die Dauer der Selbstrettung,
 � für die Dauer der Räumung oder
 � für die Einsatzkräfte hinsichtlich der 
Rettung hilfsbedürftiger Personen,

bzw. an die Nutzbarkeit der Rettungs
wege für die Einsatzkräfte für die 
Dauer der Brandbekämpfung, aber 
auch Anforderungen bezüglich der Be
wahrung architektonischer Werte und 
der Erhaltung bauzeitlicher Substanz 
von Kulturdenkmalen. Diese Ziele sind 
für den jeweiligen Einzelfall zu spezi
fizieren und zu dokumentieren.

Als wesentliche Basis für die quanti
tative Beurteilung der konkreten Brand
schutzplanung dienen die sogenannten 
Leistungskriterien. Beispiele hierfür 
sind u. a.:

 � die Höhe einer raucharmen Schicht 
in einem zu betrachtenden Rettungs
weg für einen festgelegten Zeitraum,

 � kritische Temperaturen für aus
gewählte Bauteile, z. B. stählerne,

 � Erträglichkeitsgrenzen für Personen.
Diesen Kriterien folgend, sind die 
Identifizierung und die Bewertung von 
Brandgefahren vorzunehmen. Die hier
für erforderliche Arbeitsweise wird in 
Abschnitt 6 der DIN 180091 ausführ
lich beschrieben. 

Die Ergebnisse durchgeführter Be
rechnungen sind abschließend hinsicht

lich des Erreichens der 
ausgewählten Schutz
ziele zu bewerten und 
die daraus getroffenen 
Festlegungen für eine 
spezifische Brand
schutzplanung zu be
gründen.

Auswahl von Bemessungsszenarien

Unter einem Bemessungsszenario ver
steht man gemäß DIN 180091 ein be
stimmtes Brandszenario, für das eine 
brandschutztechnische Untersuchung 
durchgeführt wird. Dabei hat die Aus
wahl der sicherheitsrelevanten Szena
rien für die infrage stehenden Schutz
ziele auf der Basis einer systematischen 
Erkennung und Beschreibung der vor
handenen Brandgefahren in der be
trachteten baulichen Anlage zu erfol
gen. Damit ist ein wesentlicher Unter
schied zur Behandlung einer baulichen 
Anlage aus der Sicht des Brandschutzes 
nach den Anforderungen der Bau
ordnung bzw. der ggf. erlassenen Son
derbauverordnung gegeben: Während 
bei den Letztgenannten stets ein Voll
brand ohne konkrete Festlegung, wo
durch ein Brand bei einer bestimmungs
gemäßen Nutzung entstehen kann, 
zu unterstellen ist, geschieht das bei 
der Anwendung der DIN 180091 
anhand einer Auswahl von Szenarien 
in einem Beurteilungszeitraum, zu
gleich wird die jeweilige Nutzungsart 
berücksichtigt. Bei dieser Arbeitsweise 
sind selbstverständlich nur alle realisti
schen Szenarien zu erfassen.

Da jedoch bei nahezu jeder bau
lichen Anlage durchaus eine Vielzahl 
denkbarer Szenarien angenommen 
werden könnte, ist nach der Norm 
»eine Risikobewertung unter Berück
sichtigung von Häufigkeiten und Aus
wirkungen der Szenarien (risk ran
king)« [5] zur Auswahl der maßgeb

lichen Szenarien vorzunehmen. In die
sem Zusammenhang sind die geplanten 
Brandschutzmaßnahmen sowohl hin
sichtlich ihres planmäßigen Effekts als 
auch mit Rücksicht auf ihre Zuver
lässigkeit zu beurteilen. Entsprechende 
Aspekte der Zuverlässigkeit der jeweili
gen Brandschutzmaßnahmen, die sich 
in Ausfallwahrscheinlichkeiten wider
spiegeln, sind anschließend in einem 
Sicherheitskonzept nach Abschnitt 9 
der DIN 180091 zu bewerten. Dabei 
ist es wichtig zu beachten, dass ledig
lich die Bemessungsszenarien als Teil
menge der maßgeblichen Szenarien zu 
analysieren und zu beurteilen sind. Bei 
der Auswahl der Bemessungsszenarien 
sind die Szenarien mit besonders gro
ßem Risiko zu berücksichtigen. In der 
Regel bleiben Szenarien mit geringer 
Schadenserwartung und solche mit 
geringer Wahrscheinlichkeit unberück
sichtigt (Abb. 3).

Bewertung der Ergebnisse

Je nach Anwendung der gewählten 
Nachweisführung – argumentativ oder 
leistungsbezogen – ist die Beherrschung 
signifikanter bzw. kritischer Szena
rien zu belegen, damit im Rahmen 
der Brandschutzplanung und der Be
messung die Transparenz einzelner 
Komponenten gefördert und die Prüf
fähigkeit, z. B. innerhalb eines bau
ordnungsrechtlichen Genehmigungs
verfahrens, erreicht wird.

Dabei unterscheiden sich die bei
den genannten Nachweisführungen 

Abb. 3: Auswahl der 
Bemessungsszenarien 
(nach [5])
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dahingehend, dass beim Gebrauch 
der argumentativen Variante die Ak
zeptanz der Begründung für eine Pla
nung, beispielsweise mit einer vom 
geltenden Baurecht abweichenden Lö
sung, vom Bauherrn, den Planungs
beteiligten und der prüfenden Stel
le wie dem bestellten Prüfingenieur 
für Brandschutz, gegeben ist. Bei 
einer leistungsbezogenen Nachweis
führung dagegen sind die festgelegten 
Leistungskriterien unter Würdigung des 
individuellen Sicherheitskonzeptes (s. 
Abschnitt 9 von DIN 18009:201609) 
für die Erfüllung der Schutzziele zu ver
wenden. Die Ergebnisse der ingenieur
gemäßen Berechnungen einschließlich 
ihrer Bewertung sind dann mit den vor
genannten Leistungskriterien zu ver
gleichen. Werden die Schutzziele er
reicht, entspricht die jeweilige Planung 
den Anforderungen. 

Beide Arten der Nachweisführungen 
bedürfen einer entsprechenden Prü
fung, für die aus der Sicht des Autors 
jedoch eine ausreichende Bildung auf 
dem Gebiet der Ingenieurnachweise 
des Brandschutzes vorhanden sein 
muss, so wie das auf dem Gebiet der 
Standsicherheit bereits seit Jahrzehnten 
in Deutschland üblich ist.

DIN 18009-2: Personensicherheit und 
Räumungssimulationen 

Im Jahr 2022 wurde mit der DIN 18009
2:202208 [7] der zweite Teil der Norm 
im Weißdruck veröffentlicht, der sich 
mit der Personensicherheit auseinander
setzt, die mittels Räumungssimulationen 
nachgewiesen werden kann. Der Ein
satz von geeigneten Personenstrom
modellen kann bei der Nachweis

führung hinsichtlich der Personen
sicherheit bei der Räumung baulicher 
Anlagen herangezogen werden, wenn 
deskriptive Nachweise nicht möglich 
sind oder nicht angewendet werden 
können und Abweichungen oder Er
leichterungen von Anforderungen der 
Landesbauordnung oder von Sonder
bauverordnungen begründet bzw. bau
liche Anlagen optimiert werden sollen. 

Auf der Systematik und der Grund
lage des ersten Teils der DIN 18009 
basierend, werden neben Begriffs
definitionen die notwendigen Grund
züge der Nachweisführung, der Er
mittlung der verfügbaren (ASET) und 
erforderlichen (RSET) Räumungs
zeit, die Szenarien zum Nachweis der 
Personensicherheit, die Anforderungen 
und Leistungskriterien, anwendbare 
Rechenmodelle und Experimente 
sowie die erforderliche Dokumentation 
normativ geregelt. In umfangreichen 
informellen Anhängen sind auch An
gaben zur Ermittlung von Detektions 
und Alarmierungszeiten, Vorgaben 
zur Ermittlung der Reaktionszeit, Hin
weise zu Räumungsszenarien, Grund
daten der Personendynamik, makro
skopische Modelle zur Berechnung 
der erforderlichen Räumungszeit (z. B. 
als Handrechenverfahren) sowie An
gaben zu mikroskopischen Modellen 
und abschließend zum erforderlichen 
Umfang einer Dokumentation ent
halten (Abb. 4).

DIN 18009-3 ff.

Seitens des Normungsausschusses  
Bau 00552021 »Brandschutzingenieur
wesen« ist geplant, eine ganzheitliche 
Normenreihe als nationale Alternative 

zu vergleichbaren internationalen Stan
dards zu erarbeiten und diese auch in 
die weitere Gestaltung internationaler 
Normenwerke einzubringen.

Ein an Teil 2 direkt anschließender 
Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf 
der Zusammenstellung geeigneter 
ausgewählter Bemessungsbrände für 
die praktische Tätigkeit und der Er
arbeitung einer Systematik für die 
Brandsimulationen; das insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die Be
rechnungsergebnisse derzeit im Einzel
fall durchaus erheblich streuen kön
nen, was die Genehmigungsfähigkeit 
im Einzelfall momentan noch einiger
maßen erschwert.

Für den vierten Teil ist vorgesehen, 
ein ganzheitliches Sicherheitskonzept 
für einen Brandschutznachweis zu 
entwickeln, der vollständig ingenieur
gemäß und nicht mehr im Abgleich 
mit standardisierten präskriptiven Re
geln aufzustellen ist. Damit müssen die 
Akzeptanzkriterien für die Bemessung 
nicht mehr individuell bestimmt wer
den, was auf längere Sicht vorerst für 
den jeweiligen Einzelfall anhand der 
Bestimmungen in den Teilen 1 und 2 
der DIN 18009 erforderlich ist.

Praktisches Anwendungsbeispiel 
bei der Brandschutzplanung
Die Brandschutzplanung für das 
Goethe-Theater in Bad Lauchstädt

Im Jahr 1710 ließ die Merseburger 
Herz oginwitwe Erdmuthe Dorothea 
die bereits um 1700 vom Mediziner 
Fried rich Hoffmann entdeckte Mineral
quelle fassen [8], womit der Grund

Abb. 4: Planungsprozess Personen-
sicherheit, vereinfacht, nach [7]
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stein für die Entwicklung eines Kur 
und Modebades gelegt wurde. Damals 
ahnte wohl noch niemand, dass das 
Örtchen zu einer Sommerresidenz des 
Dresd ner kurfürstlichen Hofes und zu 
einem Treffpunkt der sächsischthürin
gischen Gesellschaft werden würde [8].

Später wurde der Kurort während 
der Sommermonate zudem eine der 
Spielstätten der Weimarer Hofschul
spielergesellschaft, über die Johann 
Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 
seit 1791 die »Oberdirection« inne
hatte. Auch für die Studentenschaft 
der in der Nähe gelegenen preußischen 
Halle wurde Bad Lauchstädt mit seiner 
liebvollen Kuranlage, die neben dem 
Schloss einen Quell und einen Bade
pavillon, einen Kursaal, ein Badehaus 
und das besagte Theater umfasste, zu 
einem äußerst beliebten Zielort.

Nachdem die Räumlichkeiten 
des Vorgängerbaus zunehmend un
befriedigend waren, beförderte Goe
the persönlich den Bau eines neuen 
Sommertheaters. Der klassizistische 
verputzte Fachwerkbau, bestehend aus 
einem dreigeschossigen Bühnenhaus, 
einem zweigeschossigen Zuschauer
raum und einer davor befindlichen fla
chen Eingangshalle (Abb. 5), an dessen 
Entstehung Goethe aktiv mitwirkte, 
wurde im Jahr 1802 nach Plänen des 
Berliner Architekten Heinrich Gentz 
(1766 – 1811) errichtet. Das Bad Lauch
städter Sommertheater ist mittlerweile 
das einzige im Wesentlichen erhaltene 
Theater, in dem Johann Wolfgang Goe
the persönlich gewirkt hat. Für den Zu
schauerraum des innerhalb weniger 
Monate errichteten Gebäudes (Abb. 5) 
gab der Dichter exakte Vorgaben. Er 
wurde nach Goethes Farbenlehre in 
Gelb, Rot und Grau gehalten und ist 
von einer zeltartigen, bemalten Lein
wanddecke überwölbt (Abb. 6). Die 
BogenBohlen Konstruktion des Da

ches ist das technisch hervor stechende 
Element [9], das auch für die Zuschauer 
zu erleben ist, für die beteiligten Pla
ner jedoch eine große Herausforderung 
darstellte (Abb. 7).

Planungsanlass für ein neues 
Brandschutzkonzept

In den Jahren 2015 bis 2022 erfolgte 
unter der Leitung der Thomas Müller 
Ivan Reimann Gesellschaft von Archi
tekten mbh (Berlin) die bisher um
fangreichste denkmalpflegerische Be
handlung des u. a. weiträumig vom 
Echten Hausschwamm befallenen Ge
bäudes (Abb. 8). Das Dach des Thea
ters wurde neu mit Kupferschindeln 
gedeckt, die gesamte Haustechnik er
neuert und der Brandschutz ganzheit
lich überprüft. Als architektonische 
Krönung des gesamten Vorhabens 
wurden die Farbgestaltung und die 
Bemalung der historischen Textil
decke aus Jutebahnen über dem Zu
schauerraum zu der durch restaurato
rische Befunde ermittelten Fassung der 
Errichtungszeit 1802 zurückgeführt [9] 
(Abb. 6).

Grundzüge des Brandschutzkonzeptes

Bei der betrachteten baulichen Anlage 
handelt es sich um ein Gebäude der Ge
bäudeklasse 3 und um einen Sonderbau 
nach § 2 (4) Nr. 7.a) BauO LSA [11]. Das 
Brandschutzkonzept wurde in mehre
ren Planungsphasen parallel zu der in 

Abb. 5: Bauzeichnung aus der Errichtungszeit [10]

Abb. 6: Authentisch restaurierter Theaterraum

Abb. 7: Die sichtbare Bogen-Bohlen-Konstruktion im 
1. Obergeschoss
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Abb. 8: Das Theater nach der Instandsetzung von 
außen

Abb. 11: Grundriss Dachgeschoss [13]

Abb. 9: Grundriss Erdgeschoss [13]

Abb. 10: Grundriss Obergeschoss [13]

Legende zu den Abb. 9 – 11

mehreren Bauabschnitten ablaufenden 
Sanierung der baulichen Anlage ent
wickelt und fortgeschrieben. Auf diese 
Weise konnte sowohl auf jeweils aktu
elle Bestandsuntersuchungen als auch 
auf »Überraschungen« hinsichtlich des 
Gebäudebestands reagiert werden, die 
zu Beginn der Gesamtbaumaßnahme 
nicht abzusehen waren.

Da aus bauaufsichtlicher Sicht keine 
wesentliche Änderung angestrebt 
wurde, sondern vorwiegend eine 
Restaurierung, Instandsetzung und 
Modernisierung Ziele der denkmal
pflegerischen Behandlung waren, konn
te zunächst von einem umfassenden 
Bestandsschutz ausgegangen werden, 
was von der zuständigen Bauaufsichts
behörde bestätigt wurde. Dennoch ist 

bei derartigen Bauvorhaben seitens 
der Brandschutzfachplanung zu über
prüfen, ob im Bestand sog. konkre
te Gefährdungssituationen vorliegen, 
insbesondere für Leben und Gesund
heit von Menschen.

Ausgehend von dieser Analyse (s. 
dazu auch WTAMerkblatt 112 [12]) 
wurden die notwendigen Brandschutz
anforderungen identifiziert, die trotz 
des gegebenen Bestandsschutzes zu er

füllen waren. Dabei galt es, den hohen 
denkmalpflegerischen Anforderungen 
neben den brandschutztechnischen 
Erfordernissen gleichermaßen nach
zukommen, denn bei dem Gebäude 
handelt es sich um einen Bestandteil 
der historischen Kuranlage Bad Lauch
städt, die als ein »weitgehend im Origi
nal erhaltenes Ensemble barocker Bade
kultur« [8] in die Denkmalliste des Lan
des SachsenAnhalt eingetragen ist.
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So war es aus brandschutztechnischer 
Sicht besonders wichtig, die bestehende 
Rettungswegsituation zu überprüfen, 
Öffnungsabschlüsse und die Beschläge 
der Notausgänge zu modernisieren 
sowie die sicherheitsrelevante Haus
technik, wie die verschlissene Brand
melde und Alarmierungsanlage, zu er
neuern. Im Vordergrund stand dabei die 
Ausbildung geeigneter »Brandzellen«, 
da eine Brandabschnittsbildung gemäß 
den heutigen Vorschriften in dem Ge
bäude nicht möglich war, ohne das Bau
denkmal unverhältnismäßig zu beein
trächtigen. Dies wurde mit der Unter
gliederung des Baus in Rauchabschnitte 
mit in etwa feuerhemmender Bauweise 
erreicht (Abb. 9 bis 11).

Eine besondere Herausforderung 
bei der brandschutztechnischen Sa
nierung des Bauwerks bestand in der 
weitgehenden Erhaltung der authen
tisch überlieferten Bausubstanz ein
schließlich der vorhandenen Öffnungs
abschlüsse. Dabei war zu beachten, 
dass bereits vor etwas mehr als 100 Jah
ren eine umfangreiche Instandsetzung 
des Gebäudes stattfand, welche ge
mäß der historischen Aktenlage auch 
die Anordnung brandschutztechnischer 
Maßnahmen umfasste, wie den Ein
bau eisenbeschlagener Feuerschutz
abschlüsse (Abb. 12), die mittler
weile selbst aus denkmalpflegerischer 
Sicht geschützt sind und die es mög
lichst zu erhalten galt (Abb. 13). Dazu 
wurde während der Vorplanungsphase 

durch die Brandschutzfachplanung 
eine individuelle Türliste erstellt, an
hand derer in Abstimmung mit dem 
Architekten und der Denkmalfach
behörde die möglichen brandschutz
technischen Ertüchtigungsmaßnahmen 
erarbeitet wurden. Als Ergebnis dieser 
sorgfältigen Analyse konnten die histo
rischen Öffnungsabschlüsse, ggf. unter 
entsprechender Nachrüstung, weit
gehend erhalten bleiben (Abb. 14).

Ausgewählte brandschutztechnische 
Fragestellungen

Auch wenn für den Theaterbau 
zweifelsfrei der Bestandsschutz attes
tiert werden konnte, der auch durch 
archivalische Untersuchungen zu be
legen war, hatte die brandschutz
technische Planung aufzuzeigen, dass 
trotz der gegenüber den heutigen bau
ordnungsrechtlichen Anforderungen 
festzustellenden Abweichungen eine 
ausreichende Sicherheit für die etwa 
480 Besucher und Mitwirkenden ge
geben ist.

Als besondere Herausforderungen 
sind in dieser Hinsicht der im Be
stand vorhandene, gegenüber der gül
tigen MusterVersammlungsstättenver
ordnung erheblich reduzierte Feuer
widerstand der tragenden und aus
steifenden Bauteile und die in diesem 
Zusammenhang nicht möglichen Nach
weise der An oder Verwendbarkeit für 
die zum Einsatz vorgesehenen Bau
produkte und Bauarten zur statischen 

Abb. 12: Historischer Feuerschutzabschluss Abb. 13: Nachgerüstete Bestandstür Abb. 14: Sanierter historischer Feuerschutzabschluss

Verbesserung des Tragsystems zu nen
nen. Da auch eine dringend notwendige 
energetische Verbesserung hinsichtlich 
des sommerlichen Wärmeschutzes an
gestrebt wurde – der Theaterraum er
hitzte sich im Verlauf der Sommer
monate immer wieder zu stark und 
der Einbau einer Klimaanlage war ohne 
eine zu starke denkmalpflegerische Be
einträchtigung nicht möglich – galt der 
Bestandsschutz teilweise wegen der zu
sätzlich eingebrachten Belastungen für 
das Tragwerk nicht mehr. Seitens der 
Tragwerksplanung wurde der Konst
ruktion deswegen auch kein nachzu
weisender Feuerwiderstand im Brand
fall unterstellt.

Daher entschied man sich im Rah
men der Brandschutzplanung dafür, ar
gumentative ingenieurgemäße Nach
weise zu führen, mittels derer trotz 
wesentlicher brandschutztechnischer 
Abweichungen die ausreichende Sicher
heit gemäß den §§ 3 und 14 (1) BauO 
LSA ermittelt werden konnte.

Abweichung vom Feuerwiderstand nach 
Muster-Versammlungsstättenverordnung

Gemäß § 3 (1) MVStättVO [14] müs
sen für die betrachtete Versammlungs
stätte die tragenden und aussteifenden 
Bauteile wie Wände, Pfeiler, Stützen und 
Decken feuerbeständig sein, was bereits 
wegen der bestehenden hölzernen Bau
teile nicht möglich war. Selbst mit denk
malunverträglichen Bekleidungen oder 
Beschichtungen wäre das nicht möglich 
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und der Tragwerksplanung wurde 
unter Einbeziehung der beauftragten 
Prüfingenieurin für Standsicherheit er
mittelt, dass dem Gesamttragwerk 
unter Einsatz spezifischer statischer Er
tüchtigungen in Form von Mineralfaser
platten und reaktiver Beschichtungen 
für stählerne Verbindungsmittel ein kon
kreter Feuerwiderstand von 25 Minuten 
zugesprochen werden kann. Dies aller
dings mit dem Einwand, dass es für die 
vorgeschlagenen Bauprodukte für die 
Verstärkung der Dachsparren und der 
stählernen Verbindungsmittel (Abb. 16 
und 17) wegen der bei dem Baudenkmal 
abweichenden Randbedingungen keine 
allgemeinen bauaufsichtlichen An oder 
Verwendbarkeitsnachweise gäbe und 
somit von einem Feuerwiderstand von 
»F 0« auszugehen wäre.

Gutachterliche Stellungnahmen und 
ingenieurgemäße Argumentation

Diese nicht zu akzeptierende Aussage 
wurde schlussendlich mittels gutachter
licher Stellungnahmen für den konkre
ten Einzelfall (s. [16], [17]) überwunden. 
Es konnte belegt werden, dass die An
nahme eines zumindest 25minütigen 
Feuerwiderstandes, wenn auch ohne 
normative Klassifikation nach DIN 4102, 
realistisch ist. Diese Annahme wurde 
in Form eines Brandschutzkonzeptes 
[13] durch die Brandschutzfachplanung 
in der finalen brandschutztechnischen 
Bewertung des Gebäudes mitberück
sichtigt und der abschließende, argu
mentative ingenieurgemäße Nachweis 
der ausreichenden Personensicherheit in 
dem Baudenkmal geführt.

Fazit

Mit der Anwendung von Brandschutz
ingenieurmethoden wird das Führen 
individueller deskriptiver Brandschutz
nachweise abseits der präskriptiven 

Planungsangebote der Musterbau
ordnung oder der MusterSonderbau
verordnungen bzw. richtlinien er
heblich gestärkt. Die bauaufsichtliche 
Akzeptanz dieser ingenieurgemäßen 
Nachweise zur Ermittlung einer aus
reichenden Brandsicherheit wird durch 
die konsequente Anwendung der DIN 
18009 zudem verbessert.

Ausgehend von der individuellen oder 
bauordnungsrechtlichen Identifizierung 
der gebäudekonkreten Schutzinteressen 
sowie den realistischen Brandgefahren 
können sowohl bei der konzeptionellen 
Brandschutzplanung eines Neubaus als 
auch bei der Überprüfung bestehender 
Situationen eines Gebäudebestands 
oder eines Baudenkmals anhand der zu 
bewertenden funktionalen Subsysteme 
die Wechselwirkungen zwischen den 
brandschutztechnischen Komponen
ten ausreichend konservativ und damit 
genügend sicher ermittelt werden.

Der Auswahl relevanter Szenarien, 
der Bestimmung der für den jeweili
gen Einzelfall geeigneten Ingenieur
methoden und der Festlegung aus
reichender Akzeptanzkriterien kommt 
eine besondere Bedeutung zu. Damit 
ergibt sich ein ganzheitliches brand
schutztechnisches Sicherheitskonzept, 
dessen Nachweis mithilfe der An
wendung von Methoden des Brand
schutzingenieurwesens, anstelle des 
Nachweises einzelner Bauteile als Ab
gleich zur Bauordnung oder zu gültigen 
Sonderbauvorschriften, möglich ist.

Abb. 17: Ertüchtigte Holz-Stahl-Verbindungen

Abb. 15: Bestehendes hölzernes Tragwerk

Abb. 16: Mit Mineralfaserplatten verstärkte Dach-
sparren

gewesen, weil die wesentlichen Bauteile 
aus Holz bestehen und somit brennbar 
sind. Darüber hinaus war auch ohne die 
zusätzlich geplanten Belastungen auf
grund der energetischen Sanierungs
maßnahmen keinesfalls an einen 90mi
nütigen Feuerwiderstand zu denken. 
Somit musste mit Augenmaß eine der 
Personensicherheit verpflichtende Fest
legung getroffen werden, in deren Rah
men gemäß der ersten brandschutz
technischen Vorplanung [15] für die 
tragenden aussteifenden Bauteile unter 
Würdigung des Bestandsschutzes zu
mindest ein annähernder Feuerwider
stand von 30 Minuten gefordert wurde 
(Abb. 15).

Diese Forderung stellte sich sei
tens der Tragwerksplanung jedoch als 
nicht realisierbar heraus, was eine ite
rative Abstimmung der beiden be
teiligten Fachplanungen nach sich zog. 
Nach einem längeren Abstimmungs
prozedere zwischen der Brandschutz 



BausuBstanz 4 | 2023 31

Re
vi

ew
ed

An einem Beispiel wurde die An
wendung einer argumentativinge
nieurgemäßen Nachweisführung dar
gestellt. Dabei wurde unter Zuhilfe
nahme des »engineering judgements« 
die ausreichende Sicherheit der be
treffenden Gebäude trotz erheblicher 
Abweichungen von den bauordnungs
rechtlichen Standardvorgaben nach
gewiesen.

Es konnte zugleich aufgezeigt wer
den, dass die ingenieurgemäße Arbeits
weise beim Brandschutz eine frühzeitige 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
der Tragwerksplanung erfordert, um 
die zutreffenden Bemessungsszenarien 
zu bestimmen. Es ist damit mög
lich, von geltenden Vorschriften und 
Technischen Baubestimmungen ab
weichende Tatbestände zu begründen 
(Nachweis der Gleichwertigkeit gemäß 
§ 85a MBO), das ausreichende Sicher
heitsniveau alternativ nachzuweisen 
und bei bestehenden Bau werken über
flüssige Nachrüstungen zu vermeiden, 
was aus öko logischer Sicht sinnvoll 
ist. Das rechtzeitige Einbeziehen der 
Brandschutzingenieurmethoden ermög
licht somit neben individuellen Ent
würfen abseits der bestehenden Regel
anforderungen des Bauordnungsrechtes 
ein ressourcensparendes Bauen.

Nicht zuletzt kann mit einer solchen 
brandschutztechnischen Arbeitsweise 
(hoffentlich) auch Goethes Gedicht 
widerlegt werden:
»Wie ist denn wohl ein Theaterbau?«
 Ich weiß es wirklich sehr genau: 
Man pfercht das Brennlichste zusammen,
 Da steht‹s denn alsobald in Flammen.« 
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